
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Oliver Luksic, Frank Sitta,
Bernd Reuther, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/26452 –

Das Innovationsprogramm Logistik 2030

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Am 4. September 2019 wurde das Innovationsprogramm Logistik 2030 durch 
den Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Andreas Scheuer 
und den Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik vor-
gestellt. Selbstgesetzes Ziel des Programms ist die Stärkung des Logistik-
standorts Deutschland über ausgewählte Schlüsselbereiche für das Jahr 2030.

Die zehn Maßnahmenfelder umschließen dabei Aspekte der Infrastruktur, Ver-
netzung, Berufswelt sowie verschiedener Verkehrsträger der Logistik und sind 
mit klaren Maßnahmen und Aufgaben unterlegt.

 1. Welche Personen, Institutionen, Firmen oder Vereine waren an der Er-
stellung des Innovationsprogramms Logistik 2030 beteiligt bzw. sind an 
diesem beteiligt (bitte aufschlüsseln)?

Im Rahmen der Erarbeitung des Innovationsprogramms wurden Verbände und 
Unternehmen beteiligt. Folgende Verbände und Unternehmen haben von der 
Möglichkeit der Beteiligung Gebrauch gemacht und Stellungnahmen einge-
reicht:

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V.
Allianz pro Schiene e. V.
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e.V.
Bundesverband der Kurier-, Express- und Postdienste e. V.
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e. V.
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V.
Bundesverband Möbelspedition und Logistik e.V.
Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen e. V.
Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V.
Deutsches Verkehrsforum e. V.
Deutsche Bahn AG
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Deutsche Post DHL Group
Handelsverband Deutschland e. V.
Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e.V.

 2. Welche Empfehlungen des Innovationsprogramms wurden von der Bun-
desregierung bisher umgesetzt?

Das Innovationsprogramm enthält keine Empfehlungen, es ist ein Strategie-
papier des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
und enthält zehn Maßnahmenfelder:
Maßnahmenfeld 1, Digitale Infrastrukturen, Datenverarbeitung und Plattform-
lösungen;
Maßnahmenfeld 2, Verkehrsträgerübergreifendes digitales Transportmanage-
ment Supply Chain digital;
Maßnahmenfeld 3, Berufswelt der Zukunft;
Maßnahmenfeld 4, Mit innovativem Güterverkehr auf Klimaschutzkurs;
Maßnahmenfeld 5, Vernetzte Transportwelt;
Maßnahmenfeld 6, Schlaue Schiene, intelligente Bahnen;
Maßnahmenfeld 7, Intelligente Häfen und Wasserstraßen;
Maßnahmenfeld 8, Innovative Luftfracht;
Maßnahmenfeld 9, Straße der Zukunft;
Maßnahmenfeld 10, Wege auf der letzten Meile.
Im Innovationsprogramm werden Umsetzungsschritte erläutert, mit denen eine 
in Szenarien beschriebene Güterverkehrs- und Logistiksituation im Jahr 2030 
erreicht werden kann. Im Sinne eines systemübergreifenden Ansatzes vereint es 
Maßnahmen, Ansätze und Strategien, die von verschiedenen Akteuren, neben 
dem BMVI auch von der Wirtschaft, den Bundesländern und den Kommunen 
umgesetzt werden sollen. Die Umsetzung aller Maßnahmen, soweit das BMVI 
für die Realisierung zuständig ist, wurde begonnen. Einige Teilmaßnahmen 
sind bereits erfolgreich abgeschlossen, wie beispielsweise das Grundgutachten 
zum Potenzial der Blockchain in Mobilität und Logistik (Maßnahme 5 in Maß-
nahmenfeld 1); das Migrationskonzept zur EU-weiten Einführung einer auto-
matischen digitalen Kupplung (Maßnahme 7 in Maßnahmenfeld 6) oder die 
Implementierung von Diensten des Intelligenten Verkehrssystems (IVS-Diens-
te) auf Bundesautobahnen (Maßnahme 3 in Maßnahmenfeld 9).

 3. Inwieweit werden junge Unternehmen oder Start-ups am Innovationspro-
gramm Logistik 2030 beteiligt oder durch dieses gefördert?

Das Innovationsprogramm ist ein Strategiepapier des BMVI, es handelt sich 
nicht um ein Förderprogramm. Unternehmen und Start-ups werden mittelbar 
durch das Innovationsprogramm gefördert, indem sie Förderprogramme, die im 
Innovationsprogramm als Maßnahmen enthalten sind, in Anspruch nehmen 
können, (z. B. das Förderprogramm mFund, Maßnahme 3 in Maßnahmen-
feld 1) oder indem durch Maßnahmen des Innovationsprogramms die Grün-
dung von Start-ups angestoßen werden kann (z. B. durch das Projekt „Silicon 
Economy“, Maßnahme 1 in Maßnahmenfeld 2).

Drucksache 19/27374 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



 4. Wie weit ist der Prozess bezüglich der zehn strategischen Maßnahmen-
felder bisher gediehen, und was sind die vorläufigen Ergebnisse (bitte 
nach Maßnahmenfeldern aufschlüsseln)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.

 5. Wie viele Projekte wurden im Rahmen des Innovationsprogramms Lo-
gistik 2030 eingereicht, wie viele positiv beschieden, und wie viele abge-
lehnt (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen.

 6. Welche Projekte im Rahmen des Innovationsprogramms Logistik 2030 
wurden bisher begonnen, wie viele abgeschlossen, und wie viele laufen 
noch (bitte nach Jahren und ggf. nach Laufzeit aufschlüsseln)?

a) Gibt es Projekte im Hinblick auf urbane und ländliche Logistik-
schwerpunkte (bitte nach Projekten aufschlüsseln)?

b) Gibt es Projekte im Hinblick auf die verschiedenen bestehenden oder 
zukünftigen Verkehrsträger der Logistik (bitte nach Projekten auf-
schlüsseln)?

Die Fragen 6 bis 6b werden gemeinsam beantwortet.
Die gewünschten Angaben ergeben sich aus der in der Anlage beigefügten Ta-
belle.

 7. In welchem Umfang wurden systemübergreifende Ansätze formuliert, 
gestellt und bewilligt?

 8. Welche Mittel wurden bisher für das Innovationsprogramm Logistik 
2030 freigegeben bzw. ausgezahlt, und wo sind diese im Bundeshaushalt 
hinterlegt (bitte nach Projekten sowie Haushaltstiteln aufschlüsseln)?

Die Fragen 7 und 8 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Das Innovationsprogramm formuliert als Strategiepapier insgesamt einen sys-
temübergreifenden Ansatz. Im Übrigen wird entsprechend der Antwort zu Fra-
ge 3 darauf verwiesen, dass das Innovationsprogramm kein Förderprogramm 
ist.

 9. Welche Maßnahmen des Programms wurden im Rahmen des Fortschrei-
bungsprozesses in welcher Form weiter untersucht und weiterentwickelt?

10. In welchem Maße sind Anregungen aus der Praxis in den Fortentwick-
lungsprozess eingeflossen?

Die Fragen 9 und 10 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Es hat bisher keine Fortschreibung des Programms gegeben, soll es zeitnah 
eine aktualisierte Fassung des Innovationsprogramms veröffentlicht werden.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 3 – Drucksache 19/27374



11. Welche Fortschritte wurden bei der Digitalisierung der Logistikprozesse 
und insbesondere der digitalen Vernetzung der Verkehrsträger bereits er-
reicht (bitte aufschlüsseln und erläutern)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.

12. Welche Fortschritte bei der Schaffung der Voraussetzungen zur Imple-
mentierung digitaler Frachtdokumente für alle Verkehrsträger sind bisher 
innerhalb der und durch die Bundesregierung erzielt worden?

Die Bundesregierung hat sich auf EU-Ebene dafür eingesetzt, im Zusammen-
hang mit elektronischen Frachtbeförderungsinformationen die rechtlichen Vo-
raussetzungen für deren digitale Übermittlung sowie die hierfür erforderlichen 
Schnittstellen zwischen Unternehmen und Behörden zu schaffen. Die Bundes-
regierung unterstützt zudem die verstärkte Nutzung des elektronischen Fracht-
briefs zur Verbesserung und Vereinfachung der Logistikabläufe und Kontroll-
tätigkeiten.
Für das vertragsrechtliche Dokument des Frachtbriefs existieren bereits seit 
vielen Jahren Regelungen im Handelsgesetzbuch und in internationalen Über-
einkommen, die den Einsatz eines digitalen Frachtbriefs bei nationalen und 
grenzüberschreitenden Beförderungen per Lkw, Eisenbahn, Binnenschiff oder 
Flugzeug erlauben. Die Bundesregierung unterstützt derartige Regelungen und 
strebt daher beispielsweise auch den Beitritt zum Zusatzprotokoll zur CMR be-
treffend den elektronischen Frachtbrief (e-CMR) an. Die Bundesregierung wird 
voraussichtlich in Kürze den Entwurf für das Vertragsgesetz beschließen, das 
die innerstaatlichen Voraussetzungen für den Beitritt zum e-CMR schaffen soll.
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